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an die Abgeordneten verteilt 

--~ 
Abänd~rungsantrag 

der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner 
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zum Gesetzentwurf im Bericht des Gesundheitsausschusses 1354 der Beilagen über den 
Antrag 2172/A betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern­
Sozialversicherungsgesetz und das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 
geändert werden (TOP 7) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 

Art. 1 (Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt 
geändert: 

a) Nach der Z J werden folgende Z Ja bis Je eingefügt: 

»Ja. In § 351c Abs. 9a Z 2 wird nach dem Ausdruck „Differenzbetrag" der Ausdruck „und 
zusätzlich einen Abschlag von 6,5% zum ermittelten EU-Durchschnittspreis" eingefügt. 

lb. Jm § 351c Abs. 11 wird nach der Wortfolge „351c Abs. 10 Z 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. INr. 145/2003" die Wortfolge „und/oder § 35lc Abs. 10 Z 1bis3 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 49/2017" eingefügt. 

1 c. Im § 351 c werden nach dem Abs. 14 folgende Abs. 15 und 16 eingefügt: 
„(15) Im Jahr 2023 ist das in Abs. 11 und 12 vorgesehene Verfahren zu den Stichtagen 

1. Februar 2023, 30. Juni 2023 und 1. Okt()ber 2023 letztmalig durchzuführen, wobei abweichend 
von Abs. 11 der Höchstpreis der wirkstoffgleichen Arzneispezialitäten 20% über dem Preis der 
günstigsten Arzneispezialität desselben Wirkstoffs liegen darf. Außerdem gilt zusätzlich, dass bei 
der Feststellung des Höchstpreises auf die günstigste, wirkstoffgleiche Arzneispezialität in der 
gleichen oder praktisch gleichen Darreichungsform in der Schlüsselstärke abzustellen ist. Liegt 
aber der Preis der günstigsten Arzneispezialität in der betroffenen Wirkstoff stärke unter dem Preis 
der günstigsten Arzneispezialität in der Schlüsselstärke, so darf der Höchstpreis 20% über dem 
Preis der günstigsten Arzneispezialität der betroffenen Wirkstoffstärke liegen. Als 
Schlüsselstärke gilt die Wirkstoffstärke, die bei Betrachtung über alle vertriebsberechtigten 
Unternehmen hinweg in Summe die meisten auf Rechnung der Krankenversicherungsträger 
abgegebenen Verordnungen aller Wirkstoffstärken gemäß maschineller Heilmittelabrechnung 
aufweist und somit auf Grund der Erfahrungen in der Praxis für eine Behandlung mit der 
betreffenden Arzneispezialität hauptsächlich angewendet wird. 

(16) Bei einer aufgrund von Abs. 15 durchzuführenden Preissenkung muss der Preis nur 
soweit abgesenkt werden bis der mit den Sozialversicherungsträgern verrechnete Preis (inklusive 
Umsatzsteuer) der Rezeptgebühr (§ 136 Abs. 3) zum 1. Februar entspricht. Arzneispezialitäten, 
deren mit den Sozialversicherungsträgern verrechneter Preis (inklusive Umsatzsteuer) die am 
l. Februar 2023 geltende Rezeptgebühr nicht überschreitet, sind zur Feststellung des 
Höchstpreises heranzuziehen, jedoch von der Verpflichtung zur Preissenkung nach Abs. 15 
ausgenommen."« 

b) Die Z 4 lautet: 

»4. Nach§ 765 wird folgender§ 766 samt Überschrift angefügt: 
„Schlussbestimmungen zu Art. 1 des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xx/2022 

§ 766. (1) Die§§ 35lc Abs. 9a Z 2, 11, 15 und 16 sowie 735 Abs. 2 Z 2 und Abs. 3e in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xx/2022 treten mit 1. April 2022 in Kraft. 
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(2) Sofern die Preise für die vom § 35 lc Abs. 15 erfassten Arzneispezialitäten bis 1. Oktober 
2023 innerhalb des Preisbandes gesenkt werden, sind Streichungen für diese Arzneispezialitäten 
nach § 35 If Abs. 1 aus gesundheitsökonomischen Gründen bis 31. Dezember 2023 
ausgeschlossen."« 

Begründung 

Allgemeiner Teil 
Allgemein ist festzuhalten, dass pandemiebedingt eine umfassende Überarbeitung der 
Preisbildungsregelungen im Bereich des Erstattungskodex nicht möglich ist. Im Hinblick auf die 
bereits erfolgte Verlängerung der Generika- bzw. Biosimilar-Preisregelung bis Ende des Jahres 
2023 soll nunmehr auch die Geltungsdauer der Preisbandregelung letztmalig für den gleichen 
Zeitraum verlängert werden. · 

Besonderer Teil 
Zu Z la (§ 351c Abs. 9a Z 2 ASVG): 

Mit der Erhöhung des zurückzuzahlenden Differenzbetrages um einen 6,5% Abschlag zum EU­
Durchschnittspreis soll der intendierte Lenkungseffekt verstärkt werden, um für die 
Krankenbehandlung notwendige Arzneispezialitäten in das Erstattungssystem einzugliedern. 

Für Arzneispezialitäten, bei denen die Umsatzschwelle vor dem 1. April 2022 überschritten 
wurde, gilt Folgendes: 

Für Umsätze, die bis zum Inkrafttreten dieser Regelung (1. April 2022) erzielt wurden, darf die 
Differenz zutp EU-Durchschnittspreis rückgefordert werden. Für Umsätze ab dem 1. April 2022 
darf dieser zusätzliche Abschlag gefordert werden. 

Zu Z lb, lc und 4 (§§ 35lc Abs. 11, 15 und 16 und 766 Abs. 2 ASVG): 

Wie in den Jahren 2017, 2019 und 2021 soll auch im Jahr 2023 - letztmalig - ein Preisband für 
wirkstoffgleiche Armeispezialitäten festgelegt werden, um nach wie vor bestehende 
Preisunterschiede zwischen wirkstoffgleichen Arzneispezialitäten zu reduzieren. Die Differenz 
zwischen dem Höchstpreis der wirkstoffgleichen Arzneispezialität und dem Preis der günstigsten 
Arzneispezialität soll von derzeit 30% im Jahr 2023 auf 20% verringert werden und überdies ist 
nunmehr bei der Feststellung des Höchstpreises auch auf die günstigste wirkstoffgleiche 
Arzneispezialität in der gleichen oder praktisch gleichen Darreichungsform in der Schlüsselstärke 
abzustellen, falls nicht der Höchstpreis der betroffenen Wirkstoffstärke unter dem Höchstpreis 
der Schlüsselstärke liegt. 

Weiters wird nunmehr festgelegt, dass zur Feststellung des Höchstpreises zwar auch jene 
Arzneispezialitäten heranzuziehen sind, deren mit den Sozialversicherungsträgern verrechneter 
Preis (inkl. Ust.) die am 1. Februar 2023 geltende Rezeptgebühr nicht überschreitet, dass eine 
Absenkung aber nicht unter diesen Betrag erfolgen muss. 
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